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 Veröffentlicht am 07.06.1966

Norm

AußStrG §14 B3

ZPO §502 Ca1

Rechtssatz

Zur Frage, wie weit der Mutter eine Beschäftigung im Hinblick auf die ihr zukommende P<ege der Kinder zugemutet

und mit welchem Betrag sie daher vor dem subsidiär verp<ichteten väterlichen Großvater zur Unterhaltsleistung für

die Kinder herangezogen werden kann, ist bei der Festsetzung des vom väterlichen Großvater für die Kinder zu

leistenden Unterhaltes eine Bemessungsfrage.
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nur: Zur Frage, wie weit der Mutter eine Beschäftigung im Hinblick auf die ihr zukommende Pflege der Kinder

zugemutet werden kann, ist bei der Festsetzung des für die Kinder zu leistenden Unterhaltes eine

Bemessungsfrage. (T1)
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